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BEKANNTMACHUNG 
 
38. Nachtrag 
zur Satzung der SKD BKK 
(vom 1. Januar 2014) 
 
Artikel I 
 

1. In § 2 Verwaltungsrat werden in Absatz 10 Satz 1 nach dem Wort „Gründen“ die 
Wörter „oder, wenn die abzustimmenden Themen bereits in einer Sitzung des 
Verwaltungsrates besprochen wurden,“ eingefügt.  

 

2. In § 7 Kündigung der Mitgliedschaft wird in Absatz 1 folgender Satz 4 angefügt: „§ 
175 Absatz 4 Satz 6 bis 8 SGB V gilt mit Ausnahme der Mitglieder, die einen 
Wahltarif gemäß § 14d gewählt haben.“ 

 

3. In § 7 Kündigung der Mitgliedschaft wird Absatz 5 gestrichen. 

 

4. § 9a Wahltarif Prämienzahlung wird gestrichen. 

 
 

5. § 13j Nichtzugelassene Leistungserbringer – stationäre Behandlung wird 
gestrichen. 

 
Artikel II 
 
Inkrafttreten 
 
1. Der Verwaltungsrat der SKD BKK hat den 38. Nachtrag zur Satzung der SKD BKK in seiner 

Sitzung vom 05.12.2025 beschlossen. 
 

2. Der 38. Nachtrag zur Satzung der SKD BKK tritt zum 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
Schweinfurt, 05.12.2025 
 
gez. Anna Krimmel        
Vorsitzende des Verwaltungsrates 
 

Genehmigung 
 

Der vom Verwaltungsrat am 5. Dezember 2025 beschlossene 38. Nachtrag zur Satzung wird 
gemäß § 195 Absatz 1 SGB V in Verbindung mit § 90 Absatz 1 SGB IV genehmigt. 
 
Bonn, den 15. Dezember 2025   Bundesamt für Soziale Sicherung 
213 - 10204#00065#0016    im Auftrag 
      Antje Domscheit 

 
Aushang am 15.12.2025 bis 14.01.2026 


